
fahrens in die falsche Richtung lenkt. Osde auf das 
gen der Schuld des Beschuldigten - und auf jegliche

Vorliß-
ander-

vveitigen Beweise - bezogene- Überzeugung dos Untersuchungs
führers muß grundsätzlich durch die- Ergebnisse der Beweisfüh
rung, durch erwiesenermaßen wahre Informationen begründet sein. 
Lediglich auf Glauben, Gefühlen und vagen Annahmen beruhende 
Oberzeugungen sind in der Untersuchungsarbeit schädlich,'weil 
sic- die Erforschung der Wahrheit und das Erlangen von Gewiß
heit behindern können.
Wissenschaftlich begründete Überzeugungen sind dagegen eine 
wichtige Voraussetzung für die Unterjsuchiingstätxgkeit. Das

yffsichere Wissen über den Wahrheitsv/ör^t Je ine r bestimmten Aussa- 
ge und die darauf begründete Obsrzeugung stimuliert die Tätig
keit des Untersuchungsführepa^und verleiht seinem Streben um
die Sicherung der Wshrhsit^K’öke* Zielstrebigkeit und Beharrlich«

W  %■
* '-#■keit.


